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Kontoeröffnung für Privatkunden 
             
 
Schnell, einfach und bequem - so eröffnen Sie Ihr Festgeld- oder Tagesgeldkonto: 
 
Bitte füllen Sie den Kontenantrag online aus. Nachdem Sie auf "Prüfen und Senden" geklickt haben, 
öffnet sich automatisch eine PDF-Datei, in die Ihre Angaben übernommen wurden.  
 
Danach haben Sie zwei Möglichkeiten: 
 
1. Der bequemste Weg 
 
Ein DHL-Mitarbeiter kommt an einem von Ihnen bestimmten Werktag (Montag - Samstag) zu Ihnen an 
einen Ort Ihrer Wahl, wie z. B. den Arbeitsplatz. Sie erhalten von dem Kurier zwei Exemplare Ihres 
Kontoeröffnungsantrags und unterzeichnen bitte einen davon.  
 
Der DHL-Mitarbeiter übernimmt anhand Ihres Personalausweises oder Reisepasses auch Ihre 
Identifikation, so dass Sie nicht mehr extra zur Post gehen müssen, um dort das PostIdent-Verfahren 
zu durchlaufen. Anschießend unterzeichnen Sie bitte auch den Identifikationsnachweis und bestätigen 
somit die Richtigkeit Ihrer Daten.  
 
Der Vorgang kostet Sie nicht mehr als ein, zwei Minuten Zeit! 
 
Sobald DHL uns den unterzeichneten Originalantrag und den Identifikationsnachweis übermittelt hat, 
erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und die Zugangsdaten für Ihr Online-Konto. 
 
Für Festgeldanlagen ab einer Summe von 50.000 Euro ist dieser Service kostenfrei, für Anlagen mit 
einem niedrigeren Einlagevolumen berechnen wir dafür eine Servicegebühr, die wir zusammen mit 
dem Anlagebetrag von Ihrem Referenzkonto einziehen. Die Gebührenübersicht finden Sie unter 
www.grenkebank.de/zeit-ist-geld 
 
 
2. Der günstigste Weg 
 
Sie drucken den Kontoeröffnungsantrag aus, unterzeichnen und senden ihn anschließend im Original 
per Post an  
 
GRENKE BANK AG 
Neuer Markt 2 
76532 Baden-Baden 
 
Auf Seite 4 der Kontoeröffnungsdokumente finden Sie einen PostIdent-Coupon, der für Ihre 
Identifikation bestimmt ist. Mit diesem PostIdent-Formular gehen Sie zu einem Postamt Ihrer Wahl. 
Dort wird man anhand Ihres Personalausweises oder Reisepasses Ihre Identität bezeugen und das 
Formular an uns weiterleiten. Für Sie entstehen dafür keine Kosten.  
 
Sobald uns die Deutsche Post den unterzeichneten Originalantrag und den Identifikationsnachweis 
übermittelt hat, erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und die Zugangsdaten für Ihr Online-Konto. 
 
 
Wenn Sie sich für das zeitsparende DHL-Verfahren entschieden haben, teilen Sie uns bitte den 
gewünschten Termin und Ort ganz einfach über www.grenkebank.de/zeit-ist-geld mit. 
 
Bitte beachten Sie, dass beide Identifikationsmöglichkeiten derzeit nur in Deutschland möglich 
sind und die Identifikation über DHL nur für Kontoeröffnungen angeboten werden können, die 
über einen Online-Kontoeröffnungsantrag erfolgen. 



Wenn Sie bereits Kunde der GRENKE BANK AG sind,
 tragen Sie bitte hier Ihre Kontonummer ein:

Kontoeröffnungsantrag - TAGESGELD

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein Tagesgeldkonto.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Bedingungen für das Online-Banking der GRENKE BANK AG,
die ich/wir zusammen mit diesem Antrag erhalten habe/n. Das zu eröffnende Konto wird bei Angabe einer
Mobilfunknummer automatisch für die Teilnahme am Online-Banking inkl. elektronischem Postfach frei geschaltet.

Angaben Kontoinhaber 1

q Herr         q Frau

Vorname Nachname 

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Beruf / Position

Telefon tagsüber Telefon mobil* 

E-Mail

Zusätzliche Personenangaben

Geburtsdatum / Geburtsort

Geburtsname (falls abweichend)*

Staatsangehörigkeit

Familienstand       q verheiratet        q ledig

(Wird von der Bank ausgefüllt)

Konto-Nr. Stamm-Nr.

Angaben Kontoinhaber 2

q Herr         q Frau

Vorname Nachname 

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Beruf / Position

Telefon tagsüber Telefon mobil* 

E-Mail

Zusätzliche Personenangaben

Geburtsdatum / Geburtsort

Geburtsname (falls abweichend)*

Staatsangehörigkeit

Familienstand       q verheiratet        q ledig
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* erforderlich für die Nutzung des Online-Banking
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Datenschutz:

Die GRENKE BANK AG, Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden, Tel. 07221-50077200, Fax 07221-50077250,
service@grenkebank.de verwendet die von Ihnen angegebenen Daten zu dem Zweck, Ihren Antrag zu bearbeiten. Ihren
Namen, Ihre postalische Anschrift sowie im Fall Ihrer Einwilligung Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden
zudem für Werbezwecke genutzt. Der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit ohne Angabe von
Gründen bei der GRENKE BANK AG widersprechen.

Einwilligung

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich die GRENKE BANK AG per Telefon und/oder E-Mail gelegentlich über ihre
Produkte und Dienstleistungen zu den Bereichen Geldanlagen und Kreditgeschäften informiert. Die Einwilligung kann ich
jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der GRENKE BANK AG widerrufen.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
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Ort, Datum Unterschrift/en

X



Nach Eingang der Original-Kontoeröffnungsunterlagen und des/der Identifikationsnachweise/s eröffnet die GRENKE
BANK AG das Tagesgeld-Konto. Der/die Kontoinhaber erhält/erhalten im Zuge der Kontoeröffnung die Kontodaten, um
die Überweisung des Anlagebetrags vorzunehmen.

Voraussichtlicher Anlagebetrag in EUR:

Voraussichtlicher Anlagebetrag in EUR

GRENKE BANK AG · Baden-Baden
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Die GRENKE BANK AG ist gesetzlich verpflichtet, die nachstehend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu
dokumentieren:

- Art und Zweck der Geschäftsbeziehung: Vermögens-/Geldanlage
- Ich/wir handele/n im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht

als Treuhänder)
- Mitwirkungspflicht des/der Kontoinhaber/s nach dem Geldwäschegesetz: Der/die Kontoinhaber ist/sind verpflichtet,

etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der GRENKE BANK AG 
gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen.

Angabe gem. § 43 Abs. 5 EStG

Das Konto ist meinem/unserem Privatvermögen zuzurechnen.

Angaben nach Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Abgabenordnung

Ort, Datum Unterschrift/en

X

Ich/wir bestätigen hiermit die Kenntnisnahme der nachstehenden Unterlagen, die zusammen mit diesem Antrag auto-
matisch ausgedruckt werden. Ich/wir sind mit diesen Bedingungen einverstanden.

- Fernabsatzinformation für Verbraucher und Widerrufsbelehrung

- Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Bedingungen für das Online-Banking

Empfangsbestätigung

Ort, Datum Unterschrift/en

X
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GRENKE BANK AG
Neuer Markt 2 
76532 Baden-Baden

5 0 3 5 1 0 9 8 0 3 3 7 0 1

5 0

Zur Identifikation jedes Kontoinhabers sind wir aufgrund der Vorschriften des Geldwäschegesetzes verpflichtet. Dazu  nutzen wir das 
bekannte PostIdent-Verfahren. Dabei wird die Identität jedes Kontoinhabers durch eine Überprüfung der Personalien festgestellt. 

Bei Gemeinschaftskonten ist die Identifikation beider Konteninhaber notwendig. 

Und so wird’s gemacht:

1. Sie benötigen Ihre(n) Personalausweis(e) oder Reisepass/-pässe und den angehängten PostIdent Coupon.

2. Sie legen diese Unterlagen einem Mitarbeiter einer beliebigen Filiale der Deutschen Post AG vor.

3. Sie unterschreiben in Gegenwart des Postmitarbeiters ein Formular zur Identitätsfeststellung, das dieser dann zusammen
mit dem verschlossenen Umschlag mit Ihren unterzeichneten Unterlagen, an uns weiterleitet.

Für Sie entstehen durch das PostIdent-Verfahren selbstverständlich keine Kosten.

Das PostIdent-Verfahren dient Ihrer Sicherheit. Ohne dieses Verfahren könnten Betrüger beispielsweise ein Konto auf Ihren Namen eröffnen
und darauf Geld waschen oder einen Kredit in Ihrem Namen beantragen.

Bitte beachten Sie: Die Identitätsfeststellung bei einer Post-Filiale Ihrer Wahl ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren

Schritte, beispielsweise für die Eröffnung eines Kontos.

PostIdent-Verfahren

GRENKE BANK AG

Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden

5 0 3 5 1 0 9 8 0 3 3 7 0 1

5 0



 
 
 

 1/2

Fernabsatzinformation für Verbraucher und Widerrufsbelehrung 
 
Stand: 26.10.2011. Diese Information gilt bis auf weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen, die nach dem Gesetz dem Verbraucher bei Fernabsatzverträgen erteilt werden müssen, sind in den 
jeweiligen Vertragsbedingungen der GRENKE BANK AG enthalten. 
 
Name und Anschrift der Bank GRENKE BANK AG 
 Neuer Markt 2 
 76532 Baden-Baden 
 Deutschland 
 Telefon: +49 (0)7221 500772 – 00 
 Telefax: +49 (0)7221 500772 – 50 
 Internetadresse: www.grenkebank.de 
 E-Mail: service@grenkebank.de 
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank Dr. Uwe Hack (Vorsitzender), Sebastian Hirsch, Andreas Schulz 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden 
Geschäften. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (Internet: www.bafin.de). 
 
Eintragung im Handelsregister Amtsgericht Mannheim HRB 710100 
 
Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 812993910 
 
Vertrags- und Informationssprache 
Verhandlungs- und Vertragssprache ist deutsch. 
 
Rechtsordnung 
Für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Gerichtsstand 
Die Informationen zum Gerichtsstand entnehmen Sie bitte Nr. 6 Abs. 2 und 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen). 
 
Hinweis auf die vom Kunden selbst zu zahlenden Steuern und Kosten 
Die Bank empfiehlt dem/den Kunden hinsichtlich steuerlicher Fragen die Fachberatung durch die für ihn zuständige 
Steuerbehörde bzw. einen steuerlichen Berater. 
 
Eigene Kosten (z.B. für Telefongespräche, Porto) und Kosten durch die Inanspruchnahme Dritter (z.B. Notar- und 
Gerichtskosten) hat der Kunde grundsätzlich selbst zu tragen. 
 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank relevante Regelungen 
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen der Bank und dem Kunden ergeben sich aus den zwischen 
Bank und Kunden abgeschlossenen Verträgen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Die Verträge und 
diese Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 
 
Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für den/die Kunden die Möglichkeit, den Ombudsmann der 
privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im 
deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., 
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. 

 
Ferner besteht für den/die Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) 
zu beschweren. 
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Widerrufsbelehrung 
 
 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 8 bis 12 und Abs. 2 Nr. 2, 4 und 8 sowie Art. 248 § 4 Abs. 1 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
 
GRENKE BANK AG 
Neuer Markt 2 
76532 Baden-Baden 
Deutschland 
Telefon: +49 (0)7221 500772 - 00 
Telefax: +49 (0)7221 500772 - 50 
E-Mail: service@grenkebank.de 
 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. 
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten 
Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat. 
 
 
Ihre GRENKE BANK AG 
 
 
 
 
 



1

Grundregeln für die Beziehung  
zwischen Kunde und Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Ge schäfts­ 
bedingungen und der Sonder bedingungen für  
einzelne Geschäftsbeziehungen
(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten  für  die  gesamte  Ge-
schäftsverbindung  zwischen  dem  Kunden  und  den  inländischen 
Geschäftsstellen  der  Bank  (im  folgenden  Bank  genannt).  Daneben 
gelten  für  einzelne  Geschäftsbeziehungen  (zum  Beispiel  für  das 
Wertpapiergeschäft,  den  Zahlungsverkehr  und  für  den  Sparverkehr) 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der 
Kontoeröffnung  oder  bei  Erteilung  eines Auftrages  mit  dem  Kunden 
vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu aus-
ländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Num-
mer 14  dieser  Geschäftsbe dingungen)  auch  die  Ansprüche  dieser 
ausländischen Geschäftsstellen.
(2) Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingun-
gen  werden  dem  Kunden  spätestens  zwei  Monate  vor  dem  vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat  der  Kunde  mit  der  Bank  im  Rahmen  der  Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel 
das Online­Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 

  der  Änderungen  angezeigt  hat.  Auf  diese  Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdien-
sten  (zum  Beispiel  Überweisungsbedingungen)  angeboten,  kann  er 
den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis
Die  Bank  ist  zur  Verschwiegenheit  über  alle  kundenbezogenen  Tat-

(Bankgeheimnis).  Informationen über den Kunden darf die Bank nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der 
Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist. 
(2) Bankauskunft
Eine  Bankauskunft  enthält  allgemein  gehaltene  Feststellungen  und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, sei-
ne Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben 
über Kontostände, Sparguthaben, Depot­ oder sonstige der Bank an-
vertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kredit­
inanspruchnahmen werden nicht gemacht.
(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die  Bank  ist  befugt,  über  juristische  Personen  und  im  Handelsregi-

die Anfrage auf  ihre  geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt 
jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des 
Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn 
diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine 
Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes 
Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des 
Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.
(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte  erteilt  die  Bank  nur  eigenen  Kunden  sowie  anderen 
Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1) Haftungsgrundsätze

-
schulden  ihrer  Mitarbeiter  und  der  Personen,  die  sie  zur  Erfüllung 

einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der 

-
ten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach  den  Grundsätzen  des  Mitverschuldens,  in  welchem  Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form aus-
geführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung 
betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen 
Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies be-
trifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kre-
ditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im 
Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.
(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver-
tretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrs-
störung, Verfügungen von hoher Hand im In­ oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden 
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn 
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungs-
berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testaments-
vollstreckerzeugnisses  oder weiterer hierfür  notwendiger Unterlagen 
verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in 
deutscher  Übersetzung  vorzulegen.  Die  Bank  kann  auf  die  Vorlage 
eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses ver-
zichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift 
der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 
Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der 
darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berech-
tigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender 
Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass 
der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nich-
tigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt  ist, oder wenn ihr 
dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei  
kaufmännischen und öffentlich­rechtlichen Kunden
(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt 
deutsches Recht.
(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die 
Bank  diesen Kunden an dem  für  die kontoführende Stelle zuständi-
gen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; 
dasselbe gilt  für eine  juristische Person des öffentlichen Rechts und 
für  öffentlich­rechtliche  Sondervermögen.  Die  Bank  selbst  kann  von 
diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden.
(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie  für auslän-
dische  Institutionen,  die  mit  inländischen  juristischen  Personen  des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich­rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



1Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
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Kontoführung
7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  

(Konten in laufender Rechnung) 
(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas an-
deres vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen 
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstan-
denen beiderseitigen Ansprüche  (einschließlich der Zinsen und Ent-
gelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus 
der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingun-
gen oder nach der mit dem Kunden ander weitig getroffenen Vereinba-
rung Zinsen berechnen.
(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen  wegen  Unrichtigkeit  oder  Unvollständigkeit  eines 
Rechnungsabschlusses  hat  der  Kunde  spätestens  vor  Ablauf  von 
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Ein-
wendungen in Textform geltend, genügt die Absen dung innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 
Rechnungsabschlusses beson ders hinweisen. Der Kunde kann auch 
nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungs abschlusses ver-
langen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto bela-
stet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 
(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel we-
gen  einer  falschen  Kontonummer)  darf  die  Bank  bis  zum  nächsten 
Rechnungsabschluss  durch  eine  Belastungsbuchung  rückgängig 
machen,  soweit  ihr  ein  Rückzahlungsanspruch  gegen  den  Kunden 
zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die 
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift 
bereits verfügt hat.
(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss  fest  und  steht  ihr  ein  Rückzahlungsanspruch  gegen  den 
Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten 
(Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungs-
buchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wie-
der gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend 
machen.
(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno­ und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich 
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehler-
hafte Buchung durchgeführt wurde.

9. Einzugsaufträge
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ih-
rer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, 

-
fen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag 
eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank 
den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, 
Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Werden  Schecks  oder  Lastschriften  nicht  eingelöst  oder  erhält  die 
Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die 
Vorbehaltsgutschrift  rückgängig.  Dies  geschieht  unabhängig  davon, 
ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden 

ausgestellter Schecks
Einzugsermächtigungs­  und  Abbuchungsauftragslastschriften  sowie 
Schecks  sind  eingelöst,  wenn  die  Belastungsbuchung  nicht  späte-
stens am zweiten Bankarbeitstag1  nach  ihrer  Vornahme  rückgängig 
gemacht wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Ein-
lösungsregeln  in  den  hierfür  vereinbarten  Sonderbedingungen.  Bar-
schecks  sind  bereits  mit  Zahlung  an  den  Scheckvorleger  eingelöst. 
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall 
eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungs-
stelle  der  Bundesbank  vorgelegt  werden,  sind  eingelöst,  wenn  sie 
nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurück-
gegeben werden.

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd-
währungskonten
(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos 
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten 
(zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungs-
guthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig  innerhalb 
des eigenen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem 
Kunden

Schließt  die  Bank  mit  dem  Kunden  ein  Geschäft  (zum  Beispiel 
ein  Devisentermingeschäft)  ab,  aus  dem  sie  die  Verschaffung  ei-
nes  Betrages  in  fremder  Währung  schuldet,  wird  sie  ihre  Fremd-
währungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden 
in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die 

Bank
-

sten  eines  Fremdwährungsguthabens  (Absatz 1)  oder  zur  Erfüllung 
einer  Fremdwährungsverbindlichkeit  (Absatz 2) ist in dem Umfang 
und  solange ausgesetzt,  wie  die  Bank  in  der  Währung, auf  die  das 
Fremdwährungs guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen po-
litisch bedingter Maß nahmen oder Ereignisse  im Lande dieser Wäh-
rung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann.  In dem Umfang und 
solange  diese  Maßnahmen  oder  Ereignisse  andauern,  ist  die  Bank 
auch  nicht  zu  einer  Erfüllung  an  einem  anderen  Ort  außerhalb  des 
Landes  der  Währung,  in  einer  anderen  Währung  (auch  nicht  in 

-

Fremdwährungs guthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die 
Bank  vollständig  im  eigenen  Haus  aus führen  kann.  Das  Recht  des 
Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in dersel ben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Re-
gelungen unbe rührt.
(4) Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften 
ergibt sich aus dem „Preis­ und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungs-
diensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

11. 
(1) Mitteilung von Änderungen 
Zur  ordnungsgemäßen  Abwicklung  des  Geschäftsverkehrs  ist  es 
erforderlich,  dass der  Kunde der Bank  Änderungen  seines  Namens 
und  seiner Anschrift  sowie  das  Erlöschen  oder  die  Ände rung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht  (insbesondere einer 

dann, wenn die Ver tretungs macht  in  ein  öffentliches  Register  (zum 
Beispiel in das Handelsregister) einge tragen ist und ihr Erlöschen oder 
ihre  Änderung  in  dieses  Register  eingetragen  wird.  Darüber  hinaus 

-
sondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.
(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-
deutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die 
zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträ-
gen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbeson-
dere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 3 sowie 
der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederho-
lungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 

eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für 
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig 
erteilten Auf trägen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.
(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot­ und 
Erträgnisaufstellun gen,  sonstige  Abrechnungen,  Anzeigen  über  die 
Ausführung von Aufträgen sowie  Informationen  über  erwartete  Zah-
lungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtig keit und Vollständigkeit 
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unver züg lich 
zu erheben.
(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von 

Mitteilungen
Falls  Rechnungsabschlüsse  und  Depotaufstellungen  dem  Kunden 
nicht  zugehen,  muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die 

-
lungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierab rech nungen, 
Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder 
über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen
12. Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die  Höhe  der  Zinsen  und  Entgelte  für  die  im  Privatkundengeschäft 
üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang 
– Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und ergän-
zend aus dem „Preis­ und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde 
einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in 
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 



4Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lett land, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
5Zu den EWR­Währungen gehören derzeit: Euro, Britische Pfund Sterling, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Krone, Polnische 
Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarische Forint.
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wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- 
und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die 
Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des 
Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und 
die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des 

Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern kei-
ne andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmun-
gen dem nicht entgegen stehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten 
nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 

im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berech-
nen, es sei denn, es  ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung erhoben.
(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden  

bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins-
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem 
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. 
Bei  einer  Erhöhung  kann  der  Kunde,  sofern  nichts  anderes  verein-
bart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs  
Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die 
gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird 
zur Abwick lung eine angemessene Frist einräumen.
(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 

Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen  von  Entgelten  für  solche  Leistungen, die vom Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischer weise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto­ und Depotführung), 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt ihres Wirk samwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts beziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ab-
lehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden 
dem Kunden Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung 
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens  der  Änderungen  auch  fristlos und kostenfrei  kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird  ihn die  Bank  in  ihrem Angebot  beson-
ders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die 
gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt. 
(6) Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, 
die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßli-
chen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder 
wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet wer-
den (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung 
von Sicherungsgut).
(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 

und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
für Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR­Währung

Bei  Verbraucherdarlehensverträgen  und  Zahlungsdiensteverträgen 
mit  Verbrauchern  für  Zah lungen  innerhalb  des  Europäischen  Wirt-
schaftsraums4 (EWR) in einer EWR­Währung5 richten sich die Zinsen 
und die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergän zend nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche  
der Bank gegen den Kunden

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann  für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und 
zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Auf-
wendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für 
den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber 
der  Bank  eine  Haftung  für  Verbindlichkeiten  eines  anderen  Kunden 
der  Bank  übernommen  (zum Beispiel  als Bürge),  so  besteht  für die 
Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld  je-
doch erst ab ihrer Fälligkeit.
(2) Veränderung des Risikos
Hat  die  Bank  bei  der  Entstehung  von Ansprüchen  gegen  den  Kun-
den zunächst ganz oder  teilweise davon abgesehen, die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später 

noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe-
wertung der Ansprüche gegen den Kunden  rechtfertigen. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn
– sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verän-

dert haben oder sich zu verändern drohen oder
– sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert ha-

ben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver-
trägen besteht der Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben 
sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000,– Euro übersteigt, besteht 
der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der 
Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicher-
heiten enthält.
(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 

Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank 
eine  angemessene  Frist  einräumen.  Beabsichtigt  die  Bank,  von  ih-
rem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Ge-
schäftsbedingungen  Gebrauch  zu  machen,  falls  der  Kunde  seiner 

fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz 
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der 
bankmäßigen  Geschäftsverbindung  zustehen  oder  künftig  zustehen 
werden (zum Beispiel Kontoguthaben).
(2) Gesicherte Ansprüche
Das  Pfandrecht  dient  der  Sicherung  aller  bestehenden,  künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit  ihren sämtlichen in­ und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsver-
bindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der 
Bank  eine  Haftung  für  Verbindlichkeiten  eines  anderen  Kunden  der 
Bank  übernommen  (zum  Beispiel  als  Bürge),  so  sichert  das  Pfand-
recht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab 
ihrer Fälligkeit.
(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen  Gelder  oder  andere  Werte  mit  der  Maßgabe  in  die  Ver-
fügungsgewalt  der  Bank,  dass  sie  nur  für  einen  bestimmten  Zweck 
verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung 
eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf die-
se Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Ak-
tien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland 
für  den  Kunden  verwahrt.  Außerdem  erstreckt  sich  das  Pfandrecht 
nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrech-
te/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften 
nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.
(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins­ 
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und  
diskontierten Wechseln 
(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An dis-
kontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselan-
kaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel 
dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen 
Wechseln.
(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen 
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein For-

-
zug  eingereicht  werden  (zum  Beispiel  Lastschriften,  kaufmännische 
Handelspapiere).
(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass 
ihr  Gegenwert  nur  für  einen  bestimmten  Zweck  verwendet  werden 
darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungs-
abtretung nicht auf diese Papiere.
(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Si-
cherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einrei-
chung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen 
oder die  infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere 
oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden 
nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an 
den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen an den 
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Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden 
Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegen-
wert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und  

(1) Deckungsgrenze 
Die Bank kann  ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.
(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze 
nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe 
des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Be-
lange  des  Kunden  und  eines  dritten  Sicherungsgebers,  der  für  die 
Verbindlichkeiten  des  Kunden  Sicherheiten  bestellt  hat,  Rücksicht 

des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszufüh-
ren (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Spar-
guthaben).
(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so 
sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten 
die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu 
verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.
(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die 
Bank  dem  Kunden  über  den  Erlös  eine  Gutschrift  erteilen,  die  als 
Rechnung  für die  Lieferung der  als  Sicherheit  dienenden  Sache gilt 
und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung
18. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder 
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist  für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichen-
de  Kündigungsregelung  vereinbart,  kann  eine  fristlose  Kündigung 
nur  dann  ausgesprochen  werden,  wenn  hierfür  ein  wichtiger  Grund 
vorliegt,  der  es  dem  Kunden,  auch  unter  Berücksichtigung  der  be-
rechtigten  Belange  der  Bank,  unzumutbar  werden  lässt,  die  Ge-
schäftsbeziehung fortzusetzen.
(3) Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart ist, jeder zeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheck-
vertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der 
Bemessung  der  Kündigungs frist wird die Bank auf die berechtigten 
Belange  des  Kunden  Rücksicht  nehmen.  Für  die  Kündigung  eines 
Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder 
Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindes-
tens zwei Monate.
(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungs regelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungs frist kündi gen. Die Bank wird bei der 
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank 
nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen. 
(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbe zie hungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
– wenn  der  Kunde  unrichtige Angaben  über  seine  Vermögensver-

hältnisse  gemacht  hat,  die  für  die  Entscheidung  der  Bank  über 
eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank 
verbundene  Geschäfte  (zum  Beispiel  Aushändigung  einer  Zah-
lungskarte) von erheb licher Bedeutung waren, oder

– wenn  eine wesentliche  Verschlechterung der Vermögensverhält-
nisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt 
oder einzutreten droht und dadurch die Rück zahlung des Darle-
hens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegen über 
der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Si-
cherheit – gefähr det ist oder

-
stärkung von Sicher heiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Ge-
schäftsbedingungen oder aufgrund einer sons tigen Ver einbarung 
nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist 
nach kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
-

hilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmah-
nung zulässig, es sei denn, dies  ist wegen der Besonderheiten des 
Einzel falles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) 
entbehrlich.
(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei 

Verzug
Soweit  das  Bürgerliche  Gesetzbuch  Sonderregelungen  für  die  Kün-
digung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrages  vorsieht,  kann  die  Bank  nur  nach  Maß gabe dieser 
Regelungen kündigen.
(5) Abwicklung nach einer Kündigung
Im  Falle  einer  Kündigung  ohne  Kündigungsfrist  wird  die  Bank  dem 
Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines 
Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofor-
tige Erledigung erforderlich  ist  (zum Beispiel bei der Kündigung des 
Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen
20. Einlagensicherungsfonds 

(1) Schutzumfang 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds 
sichert alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Verbindlich-
keiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht­, 
Termin­ und Spareinlagen einschließlich der auf den Namen  lauten-
den  Sparbriefe. Die  Sicherungsgrenze  je Gläubiger  beträgt  bis  zum  
31. Dezember 2014 30 %, bis zum 31. Dezember 2019 20 %, bis zum 
31. Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 2025 8,75 % des 
für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der 
Bank. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder 
prolongiert  werden,  gelten,  unabhängig  vom  Zeitpunkt  der  Begrün-
dung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vor-
genannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 
begründet  wurden,  gelten  die  alten  Sicherungsgrenzen  bis  zur  Fäl-
ligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin.
Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen 
bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de 
abgefragt werden. Sofern es sich bei der Bank um eine Zweignieder-
lassung  eines  Instituts  aus  einem  anderen  Staat  des  Europäischen 
Wirtschaftsraumes handelt, erbringt der Einlagensicherungsfonds 
Entschädigungsleistungen  nur,  wenn  und  soweit  die  Guthaben  die 
Sicherungsgrenze der Heimatlandeinlagensicherung übersteigen. Der 
Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann im Internet auf der 
Webseite  der  jeweils  zuständigen  Sicherungseinrichtung  abgefragt 
werden, deren Adresse dem Kunden auf Verlangen von der Bank mit-
geteilt wird.
(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz 
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere 
ausgestellt hat, wie z.B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhaber-

(3) Ergänzende Geltung des Statuts des 
Einlagensicherungsfonds

Wegen  weiterer  Einzelheiten  des  Sicherungsumfanges  wird  auf §  6 
des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlan-
gen zur Verfügung gestellt wird.
(4) Forderungsübergang 
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen ge-
gen die Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um 
Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. 
(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von 
ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Ombudsmannverfahren 
21. Außergerichtliche Streitschlichtung

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbrau-
cher  die  Möglichkeit,  den  Ombudsmann  der  privaten  Banken  anzu-
rufen. Betrifft der Beschwerde gegenstand eine Streitigkeit aus dem 
Anwendungsbereic hlungsdiensterechts  (§§  675 676c 
des  Bürgerlichen  Gesetzbuches),  können  auch  Kunden,  die  keine 
Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. 
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist.                                                                                        
Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 
Berlin, zu richten.

www.bankenverband.de
www.bankenverband.de
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Unterschrift Ort, Datum

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der Entschädi­
gungseinrichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen. Hierdurch sind alle Verbindlichkeiten, die in der
Bilanzposition  „Verbindlichkeiten  gegenüber  Kunden“  auszuweisen  sind,  gesichert.  Hierzu  zählen  Sicht­,
Termin­ und Spareinlagen einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe.

Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2014 30%, bis zum 31. Dezember 2019 20%,
bis zum 31. Dezember 2024 15% und ab dem 1. Januar 2025 8,75% des für die Einlagensicherung maßgeblichen
haftenden Eigenkapitals der Bank. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert
werden, gelten, unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab
den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten die alten
Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin.

Die jeweilige Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch
im Internet unter www.bankenverband.de abgefragt werden.

Nicht geschützt sind Verbindlichkeiten, über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie z.B. Inhaber­
schuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Sicherung von Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften

Ist die Bank pflichtwidrig außer Stande, Wertpapiere des Kunden zurückzugeben, so besteht neben der Haftung
der Bank im Entschädigungsfall ein Entschädigungsanspruch gegen die Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH. Der Anspruch gegen die Entschädigungseinrichtung ist der Höhe nach begrenzt auf 90% des
Wertes dieser Wertpapiere, maximal jedoch auf den Gegenwert von 20.000 €.

Hinweis zum Umfang der Einlagensicherung

 Interne Angaben der Bank/Ablagehinweise

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass für die von der Bank ausgegebenen Inhaberpapiere kein
Einlagensicherungsschutz besteht.
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1.	 Leistungsangebot
(1)	 Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-Banking 

in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er 
Informationen der Bank mittels Online-Banking abrufen.

(2)	 Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden ein-
heitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Fol-
genden einheitlich als „Konto“ bezeichnet.

(3)	 Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert 
vereinbarten Verfügungslimite.

2.	 Voraussetzungen zur Nutzung des 	
Online-Banking

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mit-
tels Online-Banking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten 
Sicherheitsmerk­male und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegen-
über der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) 
und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein kön-
nen, sind:
–	 die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
–	 einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN), 
–	 der Nutzungscode für die elektronische Signatur.

2.2 Authentifizierungsinstrumente
Die TAN beziehungsweise die elektronische Signatur können dem Teilneh-
mer auf folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung gestellt 
werden:
–	 auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN,
–	 mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder 

eines anderen elektronischen Geräts zur Erzeugung von TAN ist,
–	 mittels eines mobilen Endgerätes (zum Beispiel Mobiltelefon) zum 

Empfang von TAN per SMS (mobileTAN),
–	 auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion oder
–	 auf einem sonstigen Authentifizierungsinstrument, auf dem sich Signa-

turschlüssel befinden.
Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich ein geeignetes Kar-
tenlesegerät.

3.	 Zugang zum Online-Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn
–	 dieser die Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung und 

seine PIN oder elektronische Signatur übermittelt hat,
–	 die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des 

Teilnehmers ergeben hat und
–	 keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilnehmer 
Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

4.	 Online-Banking-Aufträge
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (zum Beispiel Überweisun-
gen) zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten Personalisierten Sicher-
heitsmerkmal (TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und der Bank 
mittels Online-Banking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels Online-Ban-
king den Eingang des Auftrags.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den 
für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel 
Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen 
kann nur außerhalb des Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank 
sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.

5.	 Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen 
durch die Bank

(1)	 Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die 
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) 
auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im Preis- und Leistungs-
verzeichnis bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der 
Online-Banking-Seite der Bank angegebenen oder im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder 

fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am 
darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt 
erst an diesem Tag.

(2)	 Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungs
bedingungen vorliegen:
•	 der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheits-

merkmal legitimiert;
•	 die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart 

(zum Beispiel Wertpapierorder) liegt vor;
•	 das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten;
•	 das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist 

nicht überschritten;
•	 die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige 

Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel 
ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr) liegen vor. 

	 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank 
die Online-Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der 
für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Bei-
spiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für 
das Wertpapiergeschäft) aus.

(3)	 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, 
wird die Bank den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und dem 
Teilnehmer über die Nichtausführung und soweit möglich über deren 
Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können, mittels Online-Banking eine 
Information zur Verfügung stellen.

6.	 Information des Kontoinhabers über 	
Online-Banking-Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über 
die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg.

7.	 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-
Banking nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-
Zugangskanäle (zum Beispiel Internetadresse) herzustellen.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerk-
male und sichere Aufbewahrung der Authentifizierungs-	
instrumente

(1)	 Der Teilnehmer hat 
•	 seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) 

geheim zu halten und nur über die von der Bank gesondert mitge
teilten Online-Banking-Zugangskanäle an diese zu übermitteln so-
wie

•	 sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem 
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren.

	 Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstru-
ments ist, kann in Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisier-
ten Sicherheitsmerkmal das Online-Banking-Verfahren missbräuchlich 
nutzen.

(2)	 Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten 
Sicherheitsmerk­mals sowie des Authentifizierungsinstruments zu be-
achten:
•	 Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch 

gespeichert werden (zum Beispiel im Kundensystem).
•	 Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicher-

zustellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen können.
•	 Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der 

gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (zum 
Beispiel nicht auf Online-Händlerseiten).

•	 Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des 
Online-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also beispiels-
weise nicht per E-Mail.

•	 Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur 
dürfen nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument ver-
wahrt werden.

•	 Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel eines Auftrags, 
der Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung einer neuen 
TAN-Liste nicht mehr als eine TAN verwenden.

•	 Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN emp-
fangen werden (zum Beispiel Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für 
das Online-Banking genutzt werden.

Bedingungen für das Online-Banking
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.



�

7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der 
Bank zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der 
eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank 	
angezeigten Daten

Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-Auf-
trag (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wert-
papier-Kennnummer) im Kundensystem oder über ein anderes Gerät des 
Teilnehmers (zum Beispiel Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit Display) 
zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestäti-
gung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Trans
aktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

8.	 Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1)	 Stellt der Teilnehmer

•	 den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, 
die missbräuchliche Verwendung oder

•	 die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments oder seines Persönlichen Sicherheitsmerkmals 

	 fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige je-
derzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgeben. 

(2)	 Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3)	 Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberech-
tigt
•	 den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kennt-

nis seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
•	 das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicher-

heitsmerkmal verwendet,
	 muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft 	
ausgeführte Aufträge

Der Konto-/Depotinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung ei-
nes nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu 
unterrichten.

9.	 Nutzungssperre
9.1	Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall 
der Sperranzeige nach Nummer 8.1 

•	 den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
•	 sein Authentifizierungsinstrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1)	 Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sper-

ren, wenn
•	 sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem 

Grund zu kündigen,
•	 sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Authentifizierungsinstruments oder des Personalisierten Sicher-
heitsmerkmals dies rechtfertigen oder

•	 der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2)	 Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maß-
geblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Sperre unterrichten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheits
merkmal beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unter-
richtet sie den Konto-/Depotinhaber unverzüglich.

9.4	Automatische Sperre eines 	
chip-basierten Authentifizierungsinstruments

(1)	 Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in 
Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingege-
ben wird.

(2)	 Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes 
erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch einge-
geben wird.

(3)	 Die in Absätzen 1 und 2 genannten Authentifizierungsinstrumente 
können dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der 
Teilnehmer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nut-
zungsmöglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.

10.		 Haftung
10.1	 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten 	

Online-Banking-Verfügung und einer nicht oder 	
fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Ver-
fügung und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-Ver-

fügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten 
Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

10.2	 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuch-
licher Nutzung seines Authentifizierungsinstruments

10.2.1	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte	
Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige

(1)	 Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der 
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis 
zu einem Betrag von 150,– Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob 
den Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhanden-
kommen des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authenti-
fizierungsinstruments, ohne dass dieses verlorengegangen, gestohlen 
oder sonst abhanden gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den 
der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 
150,– Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbe-
wahrung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt 
hat.

(3)	 Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund 
von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze 
von 150,– Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer 
fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

(4)	 Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab-
sätzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige 
nach Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mög-
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und 
der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrü-
gerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er
•	 den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder 

die missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments 
oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht 
unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat 
(siehe Nummer 8.1 Absatz 1),

•	 das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespei-
chert hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),

•	 das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mit-
geteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 1 2. Spiegelstrich),

•	 das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb 
der gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 3. Spiegelstrich),

•	 das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-
Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben 
hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 4. Spiegelstrich),

•	 das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizie-
rungsinstrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt 
hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 5. Spiegelstrich),

•	 mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat 
(siehe Nummer 7.2 Absatz 2 6. Spiegelstrich),

•	 beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfan-
gen werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt 
(siehe Nummer 7.2 Absatz 2 7. Spiegelstrich).

(6)	 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.

10.2.2	 Haftung des Depotinhabers bei nicht autorisierten 	
Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifi-
zierungsinstruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung 
des Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungs-
instruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften 
der Depotinhaber und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des 
Mitverschuldens.

10.2.3	 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen 
entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügeri-
scher Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis 
beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo-
tenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.
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